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Ausgangslage 

Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 1035 vom 31. August 2011 wurde beschlossen, 
dass der gesamte, in zürcherischen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) anfallende, 
kommunale Klärschlamm ab 1. Juli 2015 bis Ende 2035 in stabilisierter und entwässerter 
Form, einer einzigen, zentralen Klärschlammverwertungsanlage (KSV) am Standort des 
Klärwerkes Werdhölzli, Zürich, zugewiesen und dort verwertet wird. Der Gemeinderat 
Rüti hat mit Beschluss Nr. 8 vom 14. Januar 2011 dem vorgeschlagenen Konzept des 
Kantons Zürich zugestimmt. Die Anlage wurde in der Zwischenzeit erstellt und ist seit 
Mitte 2016 in Betrieb. Der entwässerte Klärschlamm der Kläranlage ARA Gruebensteg 
Rüti, wird seither der KSV Werdhölzli zugeführt. 
 
Ziel der zentralen KSV ist es, die Energie und Nährstoffe im Klärschlamm optimal zu 
nutzen. Mit der Ausbaugrösse der Anlage konnten die Energiekosten weit unter den 
damaligen Durchschnitt gesenkt werden und die Klärschlammasche soll künftig 
wertvollen Phosphor für die Düngemittelproduktion liefern (Phosphormining). 

Künftige Preisgestaltung 2025 bis 2027 

Das Jahr 2023 war das erfolgreichste Betriebsjahr seit lnbetriebnahme der zentralen 
Klärschlammverwertungsanlage Werdhölzli (KSV). Dank hervorragender 
Zusammenarbeit mit sämtlichen Vertragspartnern war 2023 immer ausreichend Schlamm 
für den ununterbrochenen Betrieb vorhanden. 
 
Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) ist als Betreiberin der KSV verpflichtet, diese 
kostendeckend zu betreiben. Gemäss Jahresbericht 2023 konnte die Anlage trotz hoher 
Auslastung keinen Ertrag erzielen und demzufolge konnten keine Reserven für den 
späteren Rückbau und den Ausgleich gebildet werden. Grund dafür sind zum einen stark 
gestiegene Chemikalien-, stetig ändernde Energie- und inflationsbedingt gestiegene 
Personalkosten, zum anderen ein markanter Anstieg der Kosten für die Deponierung der 
Klärschlammasche. 
 
Turnusgemäss liegen die neuen Einlieferverträge für die Periode 2025 bis 2027 vor 
(gemäss Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 103512011 ist die ERZ als Betreiberin der 
KSV verpflichtet, alle 3 Jahre mit allen Lieferantinnen gleichlautende Verträge 
abzuschliessen). Erste Resultate aus Submissionen und Preisanfragen zeigen auch für 
die nächsten Jahre weitere markante Kostensteigerungen bei der Entsorgung der Asche 
und der Rauchgasreinigungsrückstände bei gleichbleibend hohen Kosten für Chemikalien 
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und Gas an. Aus diesem Grund muss der Anlieferpreis für die Jahre 2025 bis 2027 
erhöht werden. Der Vorschlag wurde am 14. Juni 2024 im Begleitgremium Phosphor-
Mining / Klärschlammverwertung besprochen und zur Kenntnis genommen. 
 
Der Anlieferpreis liegt neu bei CHF 117.00 pro Tonne entwässerten Klärschlamm (EKS), 
exkl. MwSt. Der bisherige Anlieferpreis lag für die Jahre 2022 bis 2024 bei 
CHF 101.00 exkl. MwSt. pro Tonne EKS und für die Jahre 2019 bis 2021 bei CHF 104.00 
exkl. MwSt. 
 
Nach mehrjährigen Studien und Tests wird die Phosphorrückgewinnung neu auch am 
Standort Emmenspitz (SO) geplant. Mit RRB Nr. 48012024 vom 15. Mai 2024 wurde die 
Stadt Zürich verpflichtet, mit anderen Partnern eine Trägerschaft für eine überregionale 
Phosphorrückgewinnungsanlage in der Schweiz zu bilden. Diese Trägerschaft hat die 
Arbeiten bis zum Abschluss der Bauprojektierungsphase (abgeschlossenes Bauprojekt 
liegt vor) als Grundlage für einen lnvestitionsentscheid voranzutreiben. Die Kosten für 
diese Arbeiten, insbesondere die Gründungskosten für die Trägerschaft, laufende Kosten 
der Trägerschaft, Projektkosten einschliesslich allfälliger weiterer Abklärungen bis zum 
lnvestitionsentscheid, sollen über die Klärschlammentsorgungsgebühren finanziert 
werden.  
 
Für diese Arbeiten bezahlt die Lieferantin zusätzlich zum Anlieferpreis einen Beitrag von 
CHF 30.00 pro Tonne EKS, exkl. MwSt. Der Aufschlag wird neu sowohl für die 
Anlieferung in die KSV wie auch in alternative Entsorgungsanlagen, im Falle einer 
Entsorgung gemäss Notfallkonzept, erhoben.  
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Vertrag 2025 bis 2027 
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Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Der Beschluss verfolgt die Dimension Vorsorgen mit dem Leitsatz «Rüti ist ein Vorbild als 
Energiestadt Gold und verfolgt die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung konsequent» 
sowie auch «Rüti geht verantwortungsvoll mit allen Ressourcen und seiner Infrastruktur 
um» aus der Strategie «Rüti leben Rüti gestalten».  

Relevanz zur Erreichung der Klimaziele  

Die Klimawirksamkeit der Anlieferung und Verwertung von entwässertem Klärschlamm im 

Klärwerk Werdhölzli in Zürich wird durch mehrere Massnahmen beeinflusst. Jährlich 

werden dort etwa 90’000 Tonnen Klärschlamm verbrannt, was rund 22’000 Tonnen CO₂-
Emissionen verursacht. Um diese zu reduzieren, wird eine CO₂-Abscheidungsanlage 

geplant, die bis zu 20’000 Tonnen CO₂ jährlich einfangen könnte.  

 

Zusätzlich wird Phosphor aus der Klärschlammasche zurückgewonnen, was einen 

weiteren ökologischen Vorteil darstellt. 

Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Kläranlage ARA Gruebensteg, Rüti, produziert jährlich rund 900 Tonnen 

entwässerten Klärschlamm (EKS). Die Entsorgungskosten pro Jahr betragen beim 

Anlieferpreis von CHF 117.00 pro Tonne EKS, CHF 105'300.00 (exkl. MwSt.). Zusätzlich 

wird für den Organisationsaufbau der neuen Gesellschaft ein Aufpreis pro Jahr von CHF 

30.00 pro Tonne EKS, was in diesem Fall CHF 27'000.00 (exkl. MwSt.) pro Jahr 

bedeutet, erhoben. 

 

Die Vertragsdauer beträgt drei Jahre, der Vertragswert ist somit rund CHF 396'900.00 

(exkl. MwSt.). Die Kosten werden jährlich in der Erfolgsrechnung, Konto Nr. 

106202.3130.02 (Dienstleistungen Dritter) budgetiert. 
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Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 29 Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 

2019 der Gemeinderat zuständig.  

 
Gemäss § 15 Abs. 1 EG GSchG hat die Gemeinde zur Ableitung und Reinigung der 
Abwässer ein öffentliches Kanalnetz mit zentraler Reinigungsanlage entsprechend den 
Forderungen eines zeitgemässen Gewässerschutzes und nach Massgabe der örtlichen 
Bedürfnisse zu erstellen, zu verbessern, zu unterhalten und zu betreiben. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat mit Beschluss Nr. 1035 vom 31. August 2011 
den gesamten, in zürcherischen ARA anfallenden kommunalen Klärschlamm in 
stabilisierter und entwässerter Form der zentralen Klärschlammverwertungsanlage (KSV) 
für 20 Jahre zugewiesen. Die ERZ betreibt die KSV auf dem Areal des Klärwerks 
Werdhölzli. Die ERZ wurde verpflichtet, mit sämtlichen Partnern im Kanton Zürich 
gleichlautende Verträge abzuschliessen. Der bestehende Vertrag vom 28. September 
2021 läuft am 31. Dezember 2024 aus. 

 
Da weder in sachlicher, örtlicher noch zeitlicher Hinsicht ein erheblicher 
Entscheidungsspielraum bleibt, gelten die Kosten für die Verwertung des entwässerten 
Klärschlammes als gebundene Ausgaben im Sinne von § 103 des Gemeindegesetzes.  

Beschluss 

1. Der Vertrag mit der Stadt Zürich vertreten durch die ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich, 8010 Zürich als Betreiberin der Klärschlammverwertungsanlage (KSV) über 
die Anlieferung und Verwertung von entwässertem Klärschlamm für die Jahre 2025 
bis 2027, wird genehmigt. 

2. Die Kosten von gesamthaft rund CHF 396'900.00 (exkl. MwSt.) gelten als gebundene 
Ausgabe im Sinne von § 103 des Gemeindegesetzes und werden zu Lasten der 
Laufenden Rechnungen 2025 bis 2027, Konto Nr. 106202.3130.02, genehmigt. 

3. Die Abteilung Bau wird ermächtigt, den Vertrag mit der ERZ Entsorgung + Recycling 
Zürich, 8010 Zürich im Auftrag des Gemeinderates Rüti zu unterzeichnen. 
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4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

- Stadt Zürich, Entsorgung + Recycling Zürich, Martin Schafflützel, 

martin.schafflützel@zuerich.ch  

- Ressortvorsteher Bau 

- Abteilung Finanzen 

- Abteilung Bau 

- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (zur Kenntnisnahme) 

- Internet «Kläranlage ARA Gruebensteg - Anlieferung und Verwertung von 

entwässertem Klärschlamm - Vertrag 2025 bis 2027 - Gebundene Ausgabe - 

Genehmigung» 

- Archiv
 

 

Versand: 29. Oktober 2024 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
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